
V RPRAX I S

2  UnternehmerZeitung 11  |  2021

Update zum Homeoffice und der 
Zertifikatspflicht am Arbeitsplatz
ARbeitsRecht Die Corona-Pandemie hat die Wirtschaft weiterhin fest im 
Griff. Die Auswirkungen beschränken sich nicht nur auf die Aussenbeziehung von  
Unternehmen (Änderung von Angebot und Nachfrage). Innerhalb von Betrieben 
stellen sich Fragen zum Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und die Umsetzung 
von Homeoffice und einer Zertifikatspflicht.   

Autor M a r k  Me i l i

bis zum 26. Juni 2021 galt in der Schweiz 
eine strikte Homeoffice-Pflicht. Mit der 

Lockerung der behördlichen Massnahmen 
und der Umwandlung der Homeoffice-
Pflicht in eine Homeoffice-Empfehlung 
müssen Arbeitgeber aber weiterhin gewisse 
Vorgaben beachten.

Von homeoffice-Pflicht zUR emPfehlUng
Zuerst muss ein Arbeitgeber besonders 
gefährdeten Personen weiterhin die Mög-
lichkeit geben, ihre Tätigkeit von zu Hause 
aus zu erfüllen. Zu dieser Personengruppe 
gehören Schwangere und Personen, welche 
sich aus medizinischen Gründen nicht imp-
fen lassen können. Falls Homeoffice nicht 
möglich ist, müssen zusätzliche Schutz-
massnahmen ergriffen oder eine Ersatztä-
tigkeit vereinbart werden.  

Abgesehen davon kann der Arbeit-
geber aufgrund seines Weisungsrechtes 
den Arbeitnehmern grundsätzlich jeden 
zumutbaren Arbeitsplatz zuweisen. Ob der 
Arbeitgeber auch bestimmen kann, dass 
der Arbeitsplatz zu Hause ist, hängt von 
den konkreten Umständen ab (z.B. fami-
liäre Situation und Platzverhältnisse). Ein 
Recht auf Homeoffice haben Arbeitneh-
mer aber ohne entsprechende Weisung 
des Arbeitsgebers oder Vereinbarung im 
Arbeitsvertrag nicht.

Unternehmen, bei welchen die Arbeit-
nehmer an den Arbeitsplatz zurückge-
kehrt sind, sind weiterhin verpflichtet, 
Massnahmen zum Schutz der Gesundheit 
der Arbeitnehmer umzusetzen. Nach dem 
STOP-Prinzip (Substitution, technische 
Massnahmen, organisatorische Mass-
nahmen, persönliche Schutzausrüstung) 
zählen dazu Handhygiene, Abstandhalten 
sowie die Struktur getrennter Teams und 
das Tragen von Masken. 

DARf ein ARbeitgebeR ein gültiges 
coViD-zeRtifikAt VeRlAngen? 
Ein Arbeitgeber darf (muss aber nicht) von 
Arbeitnehmern im Rahmen seiner Fürsor-
gepflicht ein Covid-Zertifikat verlangen. Er 
muss dies jedoch schriftlich festhalten und 
vorab die Arbeitnehmer oder die Arbeitneh-
mervertretung anhören. Ausserdem müssen 
alle Zertifikatsprüfungen die Grundsätze 
des Datenschutzes respektieren, weshalb 
von Arbeitnehmern nur die Vorlage des Zer-
tifikats «Light» verlangt werden kann. 

Ob der Arbeitgeber für ungeimpfte Ange-
stellte die Testkosten zu tragen hat, hängt 
von der Ausgestaltung der Zertifikatspflicht 
ab. Wenn das Zertifikat nur an den Zutritt 
zu bestimmten Räumlichkeiten wie eine 
Kantine geknüpft ist, muss der Arbeitgeber 

keine Testkosten übernehmen. Das gleiche 
gilt, wenn ein Arbeitgeber differenzierte 
Massnahmen vorsieht (z.B. Maskentragen 
oder Homeoffice für Personen ohne Zerti-
fikat). Falls jedoch eine umfassende Zerti-
fikatspflicht am Arbeitsplatz gilt, darf dies 
nicht zu einer Diskriminierung zwischen 
geimpften und genesenen sowie ungeimpf-
ten Arbeitnehmenden führen. Ein Arbeit-
geber muss in diesem Fall die Testkosten 
übernehmen oder repetitive Tests anbieten 
(bei welchen allenfalls der Bund die Kosten 
übernimmt).

Die Prüfung des Covid-Zertifikats ent-
bindet den Arbeitgeber jedoch nicht davon, 
angemessene Schutzmassnahmen auf der 
Grundlage des STOP-Prinzips vorzusehen. 

Zusammenfassend ermöglichen die  
geltenden Vorschriften, dass Arbeitgeber 
individuelle Regeln zum Homeoffice und 
zur Ausgestaltung der Schutzmassnahmen 
vorsehen können, welche Rücksicht auf die 
Umstände im Betrieb nehmen.   
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